






Luzern – Kanton 2. Etappe 

 

 

 

 

 

 

 

> alle Gemeinden aufgeschaltet 
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Voraussetzung:  
Digitale Zonenpläne in allen Gemeinden 
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> Seit 15 Jahren Datenmodell und 
Erfassungsrichtlinien 

 

> Impulsprogramm vom Kanton 

 

> Kantonales Darstellungsmodell 

 

> Geregelte Nachführungsprozesse 
und Zuständigkeiten 

 

> Verwaltung der Baureglemente 
(Bau- und Zonenreglemente BZR)  

8 GIS-Koordinatoren 



ÖREB in der Nutzungsplanung 
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Raumplanung und Naturgefahren 

> Wahl zwischen Gefahrenzonenmodell und Gefahrenhinweismodell 

> Jede 2. Gemeinde wählt das Gefahrenhinweismodell 

> Das Gefahrenhinweismodell bewährt und etabliert sich 

> Der Kanton empfiehlt den Gemeinden eher das Gefahrenhinweismodell, weil die 
Gefahrenkarte … 

> immer nach Ereignissen mit den neuen Erkenntnissen aktualisiert wird.  

> nach Schutzbauten aktualisiert wird, wenn Gebiete wieder sicherer sind. 

> somit immer aktueller sind, weil sie nicht erst in nächsten Ortsplanungsverfahren überarbeitet werden.  

Bei Baugesuchen sind die Behörden verpflichtet, immer die aktuellsten Erkenntnisse 
beizuziehen à Gefahrenkarte  

Die Einschränkungen für einen Grundeigentümer können sich folglich aus der 
Gefahrenkarte ergeben.  

à PBV des Kantons wird entsprechend ergänzt 
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Kantonale ÖREB: Bebauungs- 
und Gestaltungspläne 

> Bebauungspläne werden vom Kanton genehmigt 
> Hoher Erfassungsgrad 

> Gestaltungspläne kommen nur in Prüfung zum Kanton, wenn kantonales 
Recht betroffen ist (Kantonsstrassen, Wald, Gewässer) 
> Neue Gestaltungspläne müssen nach neuem Datenmodell erfasst werden. 

> Rückwirkende Digitalisierung noch nicht abgeschlossen 

> Gemeinden wollen diese z.T. aufheben 

> Es gibt eine Arbeitshilfe des Rechtsdienstes und der Abteilung 
Raumentwicklung zur Aufhebung oder Aktualisierung.  
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Rechtsvorschriften 
kommunaler Zonenplan 

> Bau- und Zonenreglement (BZR) 
> Vorschriften, zulässige Nutzungen pro Zonentyp 

 

> Zonenplankarte  
> Karte als PDF aus dem GIS der Ortsplaner oder eingescannter 

Plan 
Darstellungsmodell individuell pro Gemeinde 

Mit RRE-Nummer und Datum 

Mit oder ohne Unterschrift 

 

> Entscheid (RRE):  
> Mit RRE-Nummer, Stempel der Kanzlei, Unterschrift 

Einführungstext, Bezug zum Richtplan, Besondere Erwägungen, 
Beschwerdeführer mit Namen (Privatpersonen und Firmen).  
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Rechtsvorschrift 

zur Orientierung,  

optional 

Wird im Kanton LU nicht verlinkt 



Baulinien  

• Baulinien im kommunalen Zonenplan 

• Baulinien kantonaler Strassenpläne 

• Baulinien kommunaler Strassenpläne 

• Baulinien in Bebauungsplänen 

• (Baulinien Nationalstrassen, Bundesdatensatz ausstehend) 

 

 

> Vermischung in Datensätzen, Gefahr von Redundanzen und 
Widersprüchen 

> Datenmodelle werden überarbeitet, Prozesse verbessert 

> Prozess der Aufhebung muss definiert werden 

> Meist ein generell-abstraktes Thema, dann handelt es sich um 
Standardabstände aus den Gesetzen und Verordnungen.  
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Wald 

> Statische Waldgrenzen  

 

> Keine Waldabstandslinien, generell-abstraktes Thema 

 

> Spezielle Abstände können auch im Zonenplan als Baulinien 
festgelegt werden.  

 

> Bei Ausnahmebewilligungen werden keine Linien im Plan 
festgehalten.  

 

> Unklar, was im MGDM mit Waldabstandslinien bezweckt wird 
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Begriffe mit Potential für Verwirrung 

> Projektierungszonen (Nationalstrassen, Eisenbahnen, Flughäfen, Wasserbau) 

> Planungszonen 

> Projektierte ÖREB 

> ÖREB mit Vorwirkung 

 

à Begriffe aus Fachgesetzten 

 

Planungszonen  ≠ ? Projektierungszonen  

à Zweck der selbe?  

 

Projektierte ÖREB  = ? ÖREB mit Vorwirkung 

à Phasen im Genehmigungsverfahren  

Öffentliche Auflage à  Beschwerde hängig = ÖREB mit Vorwirkung 
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Generelle Erfahrung 
> Für manche fundamentale Umsetzungsfragen gibt es kein 

Patentrezept, Empfehlungen sind erst in Erarbeitung 
• Umgang mit Rechtsstatus 

• was umfassen die Rechtsvorschriften 

• was gehört in die Hinweise 

• Vorgehen bei kantonalen ÖREB 

• klare Definition von ÖREB 

• Unterscheidung von Behörden- und Eigentümerverbindlichkeit 

 

> Andererseits gibt es im Detail vorgeschrieben Vorgaben 
• Layout statischer Auszug, Reihenfolgen 

• DATA-Extract (XML/JSON) 

• Wortlaut der ÖREB-Titel 

 

 

> Im Kanton Luzern bewährt sich die gute organisatorische 
Struktur an der Schnittstelle zu den Datenlieferanten,  

à Raumdatenpool, System der GIS-Koordinatoren 
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Datenmodell Nutzungsplanung 

> Aktuell wird neues Datenmodell Nutzungsplanung 
konzipiert aufgrund… 
• neue RPG und PBG. 

• MGDM Nutzungsplanung und ÖREB-Rahmenmodell. 

• weiteren Anforderungen des Kantons Luzern. 

 

Tendenz:  

> NP von orientierenden Inhalten entschlacken. Keine 
separaten Zonencodes, eigener Geobasisdatensatz:  
• Grundwasserschutzzonen  

• Archäologische Fundstellen 

• Denkmäler und Bauwerke 

• Kantonale Schutzverordnungen 
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Ausblick 

> Lösung für Übergangsphase nötig, sobald die erste 
Gemeinde im neuen Datenmodell revidiert wurde. 
• Diese Phase dauert mehrere Jahre, im ÖREB-Kataster 

wollen wir aber nur ein Datenmodell Nutzungsplanung 
verwenden. Automatische Überführung nötig, bis alle OPR 
durchgeführt wurden.  

 

> Mehrwertabgabepflicht gemäss RPG:  

 Neues kantonales ÖREB-Thema 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Für Fragen:  

Stefanie.Hinn@lu.ch 

oereb.lu.ch 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 
Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi) 

Murbacherstrasse 21 
6002 Luzern 
  
Tel. 041 228 51 83 
www.rawi.lu.ch 


